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 Veröffentlicht am 10.11.1964

Norm

ABGB §148 C

Rechtssatz

Es ist dem Kinde schon dann erlaubt, sich direkt an das Gericht zu wenden, wenn der Vater dem Wunsche nach

Gewährung der Erziehung zu einem bestimmten Beruf dadurch nicht nachkommt, daß er den Unterhalt zum Zwecke

dieser Berufsausbildung verweigert.
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